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Nr, <:OlJ1J 

1978 -D9~ 2 7 

der Abgeordne'ten 

und Genossen 

Xl'/. Gesetzg€bungsperiode " 

A n fra 9 e 

Dr. Schranz 

an den Bundesminister für Io'inanzen 

betreffend Überprüfung des österreichischen Nirtschaftsverlages. 

Sozialis-tische Abgeordnete haben sich bisher an eine durch mehr als 

drei Jahrzehnte von Parlamentariern aller Fraktionen eingehaltenen 

Gepflogenhei,t gehalt,en, \'Tonach .im österreichischen Nationalrat - unbe-

schadet der }'rage,'.,,-ie das rechtliche Verhäl,tnis z\'1ischen parlamentari-

sehen Kontroll rechten und den abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflichten 

zu b(~llrtellen ü,t - keine Anfragen eingebracht wurden, in denen um Aus-

kunft im Zusammenhang mit Betriebspri.lfungen des Finanzamtes bei be-

stimmten namentlich gena.nnten Firmen oder Gewerbetr.eibenden ersucht 

wurde. 

Nachdem aber nunmehr die ÖVP-Abgeordneten Dr. KE-~irnel, Dipl. Ing. Riegle:r: I 

Steinbauer und Genossen mit einer Anfrage an den Finanzminister vom 13.9.78 

di<~se parlamentarische Gepflogenheit durchbrochen haben, besteht kein Grund, 

auf die Einbringung ,'lei t.erer parlamentariscr.er Anfragen zu verzichten, die 

gC1ügnet E!yscheinen, im ~.yege von schriftlichen und öffentlichen Anfrage-

bean'twortunc:;-::':.n des Finö.n:-,~IDinisters an Hand von Bet.:debsprufungen der Flnanz-

b(')hörden Sachverhal b~ von allgemeinem Interesse aufzuklären., 
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Die Gnterzeichneten Abseord:lcten st.ellen daher im Zusammenhang mit 

der allgemein bekannten 'Tatsache, dass l';bgeordneter Dr. Erhart Busek 

vom österrE!ichischen W:i.rtschaftsver!.ag Einkünfte erhält:, denen offenbar 

keine ent.sprec:hende Dienstleistnng Q(,!penübersteht,folgende 
• ~ ::J 6' 

Ar. fra gen: 

1) Sind in den letzten Jahn?n eine oder mehrere Prüfungen des Öster-

reichischen ~iJirtschaftsverlages durch die zuständigen Finanzbehörden 

erfolgt? 

2) Wenn nein: 

a) vlerden Sie g,:;eignete Schri tte ergreifen, um zu untersuchen, 'darum 

eine solche P:r:üfung unterblieben ist ? 

b) Wann ls't eine solche Prüfung für die Zukur.ft vorgesehen? 

3) Nenn ja: 

a) Wann erfolgi.:en diese Prüfungen ? 

b) Welche Art von Einkünften bezieht Dr. Busek aus dem österreichischen 

Wirtschafts verlag ? 

c) In w(~lcl1er Höhe be\<"egen sich diese Einkü!1fte ? 

d) Wurde anläßlich von BE:triebsprüfunqen festgestellt, dass das 

Gehal t \Jon D:r. Busek als Betriebsausqabe abgezogen ,rrurde, obwohl 

l)r. Busek VOr1.[;tÜ ten des Wirtschaftsverlages zugesichert ist, dass 

~:n: zu keinen ad,::iq1.H'l.ten Dü:msthdtunqen hE.~:cangezogen wird? 

e) \~:rie .drd dieser t;mstand von den Finanzbe:lörd<:>n im Lichte des Finanz-' 

strafrec~tcs beurteilt ? 
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